
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1983/6/21 10Os90/83,
15Os142/88

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.06.1983

Norm

StPO §285a Z2

StPO §321 Abs2

StPO §344

StPO §345 Abs1 Z8

Rechtssatz

Mit der Behauptung einer Unvollständigkeit der Rechtsbelehrung in bezug auf einen Strafaufhebungsgrund, der

überhaupt nicht Gegenstand der Fragestellung ist, wird eine unter Nichtigkeitssanktion stehende Unrichtigkeit dieser

Belehrung gar nicht geltend gemacht, der Nichtigkeitsgrund nach § 345 Abs 1 Z 8 StPO sohin nicht gesetzmäßig

ausgeführt.

Entscheidungstexte

10 Os 90/83

Entscheidungstext OGH 21.06.1983 10 Os 90/83

15 Os 142/88

Entscheidungstext OGH 15.11.1988 15 Os 142/88

Beisatz: Hier: Generell in bezug auf einen Umstand, der nicht Gegenstand der Fragestellung ist. (T1)
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